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Versteigerung von Fundsachen des Fundbüros der 
Stadt Bonn 
 
Am Dienstag, dem 03. Dezember 2024, werden ab 
08.30 Uhr im Versteigerungssaal des Stadthauses, 
Berliner Platz 2, Parkdeck 1, Aufzugsgruppe 2, 53111 
Bonn, meistbietend gegen sofortige Barzahlung fol-
gende Fundsachen sowie sichergestellte Fahrräder 
teils zum Ausschlachten versteigert: 

 
ca. 60 Fahrräder 

diverse Elektrogeräte 
Stock- und Taschenschirme, 

Handschuhe, 
Bekleidung, Schuhe, 
Brillen, Rucksäcke, 

Einkaufstaschen, Schultaschen, 
Geldbörsen, Briefmappen, 

Uhren, Schmuck, 
und sonstige Gebrauchsgegenstände 

 
Gemäß § 980 des Bürgerlichen Gesetzbuches werden 
die Empfangsberechtigten hiermit aufgefordert, ihre 
Rechte an den Fahrrädern bis zum 29. November 
2024,13.00 Uhr bei der Stadt Bonn, Bürgerdienste – 
Ordnungsangelegenheiten – Fundbüro, Berliner Platz 
2, 53111 Bonn geltend zu machen. 
 
Bonn, den 14. November 2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Voll 
 
 

 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3603.3332 Ge-
wStB) der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 
12.11.2024 für Edi GmbH, vertreten durch Janis 
Locmelis, früher wohnhaft Müller-Breslau-Str. 3 A, 
45130 Essen - jetzt unbekannten Aufenthaltes - liegt 
zur Abholung durch den Empfänger oder eines Bevoll-
mächtigten während der Dienststunden im Kassen- und 
Steueramt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, 
Etage 14 A bereit. 
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 
 
Bonn, den 13.11.2024  
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 

 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3611.6173 GewStB 
und ZB) der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 
10.10.2024 für Denis Ismail, früher wohnhaft Arnheimer 
Str. 23, 28259 Bremen, jetzt unbekannten Aufenthaltes, 
liegt zur Abholung durch den Empfänger oder eines Be-
vollmächtigten während der Dienststunden im Kassen- 
und Steueramt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 
Bonn, Etage 14 A bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 20.11.2024 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 der 
Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH, Kurt-
Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn 
 

Die Gesellschafterversammlung der Internationalen 
Beethovenfeste Bonn gGmbH hat am 29. August 2024 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie 
den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 festgestellt 
sowie über das Ergebnis wie folgt einstimmig beschlos-
sen: 
 
1. Die Gesellschafterversammlung beschließt die Fest-

stellung des geprüften Jahresabschlusses der Ge-
sellschaft für das Geschäftsjahr 2023 in der Fassung 
des Prüfberichts der RSM Ebner Stolz Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft vom 19.06.2024.  

 
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jah-

resfehlbetrag von 236.090,21 € mit dem Gewinnvor-
trag der Vorjahre zu verrechnen. 

 
3. Die Gesellschafterversammlung nimmt den Bericht 

des Aufsichtsrates zur Kenntnis. 
 
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht liegen in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft vom 09. Dezem-
ber bis zum 13. Dezember 2024 in der Zeit von 9.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr zur Einsicht aus.  
 
Bonn, den 18. November 2024 
 
gez. Steven Walter gez. Dr. Michael Gassmann 
Intendant Kaufmännischer Geschäfts-

führer 
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Inkrafttreten des Lärmaktionsplanes 4. Stufe der 
Bundesstadt Bonn 
 
Bekanntmachung gem. § 47a-f -BImSchG –  
Bundesimmissionsschutzgesetz 
 
Der Lärmaktionsplan der Stadt Bonn wurde im Rat in sei-
ner Sitzung am 12.11.2024 in 4. Stufe beschlossen.  
 
Ein Lärmaktionsplan ist ein Instrument der Lärmminde-
rung, das von den Städten und Gemeinden als städti-
sches Gesamtkonzept entwickelt wird. Er hat das Ziel, 
schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen 
durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeu-
gen oder sie zu mindern. Außerdem sollen ruhige Ge-
biete vor einer Zunahme des Lärms geschützt werden. 
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus einer Lärmkartie-
rung werden im Lärmaktionsplan entsprechende Maß-
nahmen entwickelt. In Nordrhein-Westfalen sind die 
Städte und Gemeinden für die Lärmaktionsplanung zu-
ständig.  

 
Umfangreiche Informationen zu den Themen Lärmkar-
tierung und Lärmaktionsplanung finden Sie im Umge-
bungslärmportal des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
oder auf der Homepage der Bundesstadt Bonn unter 
folgendem Link: https://www.bonn.de/themen-entde-
cken/umwelt-natur/laermaktionsplan.php.   
 
Der Lärmaktionsplan der 4. Stufe ist im Ratsinformati-
onssystem unter folgendem Link dauerhaft veröffent-
licht: https://www.bonn.sitzung-on-
line.de/public/TO020?TOLFDNR=2067929.  
 
Rechtsgrundlage: EG-Umgebungslärmrichtlinie 
2002/49/EG i.V.m. § 47a - f des Bundes Immissions-
schutzgesetzes i. d. F. der Bek. v. 17.05.2013, zuletzt 
geändert durch Art. 11 Abs. 3 G v. 26.7.2023 I Nr. 
202). 
 
Bonn, den 13.11.2024 
 
gez. David Baier  
Leiter Amt für Umwelt und Stadtgrün  
 
 
 
 
 
 
 

F I S C H E R P R Ü F U N G   2025 

 
Am Samstag, dem 29.03.2025 findet bei der Stadtver-
waltung der Bundesstadt Bonn eine Fischerprüfung statt. 
 
Anmeldeschluss:   
04.03.2025 (Eingangsstempel der Behörde) 
 
Anmeldungen an:  
Untere Fischereibehörde bei den Bürgerdiensten der 
Bundesstadt Bonn 
 
Bonn, den 18.11.2024  
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Beines 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum des Schreibens  

07.11.2024 
Az.: 
50-223/ra898215 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Sandra Pürling, *07.09.1979 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
13, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zu-
stellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 

Bonn, den 07.11.2024 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Rabenau 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum des Schreibens  

13.11.2024 
Az.: 
50-223/sc892802 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Herrn:  Prill, Michael 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
10, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zu-
stellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 

Bonn, den 19.11.2024 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schiffer 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 

 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 63-12.15728-52.19) der 
Bundestadt Bonn – Amt 63-12 – vom 30.10.2024 für 
Herrn Dr. Marcus Abboud, Anschrift 2930E 2nd Ave Apt. 
601, 80206 DENVER, USA, jetzt unbekannten Aufent-
halts, liegt zur Abholung durch den Empfänger oder ei-
nes Bevollmächtigten während der Dienststunden im 
Bauordnungsamt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 
Bonn, Etage 5 C bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang set-
zen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Bonn, den 12.11.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Sigrun Scharf 
Amtsleiterin 
 
 
 
 
 
 
 

J Ä G E R P R Ü F U N G   2025 
 
Die Jägerprüfung 2025 findet an folgenden Tagen statt: 
 
schriftlicher Teil: 
23.04.2025, 15.00 Uhr, Ratssaal des Stadthauses, Ber-
liner Platz 2, 53111 Bonn 
 
Schießprüfung:   
24.04.2025, voraussichtlich ab 09.00 Uhr auf dem 
Schießstand „Bengener Heide“ in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler 
 
mündlich-praktischer Teil: 
voraussichtlich in der Zeit vom 28.04. bis einschließlich 
05.05.2025 jeweils ab 08.00 Uhr im Haus der Natur, An 
der Waldau, 53125 Bonn 
 
Anmeldeschluss:  
23.02.2025 (Eingangsstempel der Behörde) 
 
verantwortlich: 
Bürgerdienste Bonn, - Untere Jagdbehörde - 
 
Bonn, den 19.11.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Beines 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Die Anhörung (Aktenzeichen: 67-5/2024/171) der Bun-
desstadt Bonn – Amt 67-5 – für Frau Marioara-Crina 
Gangal mit unbekanntem Aufenthalt, liegt zur Abholung 
durch den Empfänger oder eines Bevollmächtigten 
während der Dienststunden im Amt für Umwelt und 
Stadtgrün, Lebensmittelüberwachung und Veterinär-
dienste, Heilsbachstr. 26, 53123 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 
10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffent-
lich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen.  
 
Bonn, den 20.11.2024  
 
Die Oberbürgermeisterin  
Im Auftrag 
gez. Ukleya 
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Die folgende Bekanntmachung erfolgt auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln,  
Dezernat 25 -Verkehr- 
 
Bonn, den 14.11.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
In Vertretung 
 
gez. Wiesner 
Stadtbaurat 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bekanntmachung 

 

Bezirksregierung Köln                         

Aktenzeichen: 25-05.05.12.02-000008 

 

Planfeststellungsverfahren für den barrierefreien Ausbau eines Bahnsteigs der 

Straßenbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ und den Neubau des Gleisabschnittes 

zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Thomas-Mann-Straße“ in Bonn 

 

 

Auf Antrag der Bundesstadt Bonn hat die Bezirksregierung Köln gemäß der §§ 28 ff. 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) i. V. m. § 74 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) mit Beschluss vom 28.10.2024 den Plan 

für das o. a. Vorhaben festgestellt.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss hat folgendes Vorhaben zum Gegenstand: 

An der Straßenbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ soll der Bahnsteig in Fahrtrichtung 

Thomas-Mann-Straße zu einem barrierefreien Bahnsteig ausgebaut sowie der 

Gleisabschnitt zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Thomas-Mann-Straße“ 

erneuert und in Richtung Innenstadt verschoben werden. 

 

Der barrierefreie Bahnsteig in Fahrtrichtung Thomas-Mann-Straße soll unmittelbar vor 

dem Maximiliancenter errichtet werden. Es ist eine Bahnsteiglänge von 40 m, eine 

Bahnsteigbreite von 3,00 m und eine Bahnsteighöhe von 20 cm über 

Schienenoberkante geplant.  

2003 



Es sind zwei Fahrgastunterstände vorgesehen. Die Seiten- und Rückwände der 

Fahrgastunterstände sollen verglast werden. Weiter ist eine Dachbegrünung geplant. 

Für blinde Menschen und für sehbehinderte Menschen sind taktile Leitelemente 

vorgesehen.  

 

Um den Straßenbahnverkehr zu beschleunigen, soll auf dem Streckenabschnitt zwi-

schen den Straßenbahnhaltestellen „Hauptbahnhof“ und „Thomas-Mann-Straße“ der 

Radverkehr neben den Straßenbahngleisen geführt werden. An dem Bahnsteig soll 

der Radverkehr als Radweg auf Gehwegniveau hinter den Fahrgastunterständen 

geführt werden. Ansonsten soll der Radweg als Schutzstreifen auf der Fahrbahn 

jeweils mit einer Breite von 1,60 m geführt werden. 

 

Die Gleistrasse in Fahrtrichtung Thomas-Mann-Straße wird um ca. 3,00 m in Richtung 

Innenstadt verschoben. Das Gleis in Fahrtrichtung Dottendorf soll um ca. 1,70 m näher 

an die Innenstadt herangerückt werden. In Höhe des ZOB und an der Thomas-Mann-

Straße schließen die neuen Gleistrassen an die Bestandsgleise an. 

 

Nach dem Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 

Genehmigungsverfahren (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) kann die 

Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses mit den festgestellten Planunterlagen (in 

Papierform) in den Kommunen durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden.   

 

Der Planfeststellungsbeschluss mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung und die 

festgestellten Planunterlagen werden daher in digitaler Form  

 

vom 03.12.2024 bis 16.12.2024 einschließlich 

 

gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG und gemäß § 27a VwVfG NRW auf der Internetseite der 

Bezirksregierung Köln (https://www.bezreg-koeln.nrw.de/verfahren-und-

bekanntmachungen/verfahrensuebersichten/planfeststellungsverfahren-

bahnstrecken-2) veröffentlicht.    

Gemäß § 27a VwVfG NRW wird dort auch der Inhalt dieser Bekanntmachung 

veröffentlicht. 
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Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der Bundesstadt Bonn 

https://www.bonn.de/service-bieten/dialog-beteiligung/beteiligungen-in-

planverfahren.php veröffentlicht.  

Weiter enthält diese Internetseite der Bundesstadt Bonn eine Verlinkung auf die o. g. 

Internetseite der Bezirksregierung Köln zu dem Planfeststellungsbeschluss und den 

planfestgestellten Unterlagen. 

 

Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG ermöglicht die 

Bundesstadt Bonn im o. a. Zeitraum der Veröffentlichung eine Einsichtnahme in den 

Planfeststellungsbeschluss und in die festgestellten Planunterlagen in Papierform.  

Die Einsichtnahme ist nur nach vorheriger Terminabstimmung möglich bei dem Amt 

für Bodenmanagement und Geoinformation – telefonisch unter der Rufnummer      

0228/77-2200 oder per E-Mail an kundenzentrum-geodaten@bonn.de . 

 

Die Einsichtnahme kann an dem abgestimmten Termin bei der Stadtverwaltung Bonn, 

Stadthaus, Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, Berliner Platz 2, 53111 

Bonn, Aufzug 2, Etage 6B, Kundenzentrum Geodaten während der Dienststunden 

erfolgen. 

 

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt des in digitaler Form auf der Internetseite der 

Bezirksregierung Köln veröffentlichten Planfeststellungsbeschlusses mit den 

festgestellten Planunterlagen. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wird der Vorhabenträgerin und denjenigen, über deren 

Einwendungen bzw. über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, jeweils 

zugestellt. 

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen 

Betroffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW).  

 

Bezirksregierung Köln            Köln, den 12.11.2024       

Im Auftrag   

gez. Dürbaum      

2005 

https://www.bonn.de/service-bieten/dialog-beteiligung/beteiligungen-in-planverfahren.php
https://www.bonn.de/service-bieten/dialog-beteiligung/beteiligungen-in-planverfahren.php
mailto:kundenzentrum-geodaten@bonn.de


 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

            

  

 
 

Artikel I 
 

Die Gebührenordnung über die Abfallentsorgung in der Bundesstadt Bonn vom 02. September 
1987 (Amtsblatt der Stadt Bonn S. 295), zuletzt geändert durch die Satzung vom 18. Dezember 
2023 (Amtsblatt der Bundesstadt Bonn S. 1689), wird wie folgt geändert: 

 
Der Gebührentarif zur Gebührenordnung über die Abfallentsorgung in der Bundesstadt Bonn 
erhält folgende Fassung: 

 

"Tarif- 
  Nr.  

Bemessungsgrundlage Gebühr/EUR 

1 Abfallentsorgung von angeschlossenen 
Grundstücken 

  

1.1 Abfallentsorgung durch wöchentlich ein- oder 
mehrmalige Abfuhr 

  

1.1.1 Bei regelmäßig wöchentlich einmaliger Abfuhr bei 
einem Gefäß mit einem Inhalt von 

 

1.100 l jährlich 
660 l jährlich 

ohne Eigen- 
kompostierung 

 

4.836,83 
2.902,10 

mit Eigen- 
kompostierung 

 

4.353,15 
2.611,89 

1.1.2 Bei wöchentlich mehrmaliger Abfuhr werden die unter 
Tarif-Nr. 1.1.1 genannten Gebühren entsprechend der 
Anzahl der Abfuhren vervielfacht 

  

  47. Satzung
  zur Änderung der Gebührenordnung

über die Abfallentsorgung in der Bundesstadt Bonn

vom 20 . November 2024

Der  Rat  der  Bundesstadt  Bonn  hat  in  seiner  Sitzung  am  12.11.2024 aufgrund  des  §  7  der 
Gemeindeordnung  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666/ SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes  vom  5.  Juli  2024  (GV.NRW.  S.  444)  und  der  §§  1,  4,  6  und  7  des 
Kommunalabgabengesetzes für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  vom  21. Oktober  1969 (GV.
NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 
2024  (GV.NRW.  S.  155),  in  Verbindung  mit  der  Satzung  der  bonnorange- Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt 
Bonn (Abfallsatzung) vom 18. Dezember 2012 (ABl. S. 1237), zuletzt geändert durch Satzung 
vom  17.  November  2023  (ABl.  S.  1638)  sowie  mit  der  Satzung  für  den  Zweckverband 
Rheinische  Entsorgungskooperation  (REK)  vom  24.  November  2008  (Amtsblatt  für  den 
Regierungsbezirk  Köln  S.  427),  zuletzt  geändert  durch  Satzung  vom  1.  Dezember  2022 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln 2023 S. 152), folgende Satzung beschlossen:

2006 



 

 

 

 

 

1.2 

 
 

1.2.1 

Abfallentsorgung durch regelmäßig 14-tägliche Abfuhr 
der Restmülltonne 

 

Bei 14-täglicher Abfuhr bei einem Restmüllgefäß 
mit einem Inhalt von 

 
240 l jährlich 
120 l jährlich 
110 l jährlich 
100 l jährlich 
90 l jährlich 
80 l jährlich 
70 l jährlich 
60 l jährlich 
40 l jährlich 

 
 

ohne Eigen- 
kompostierung 

 
527,65 
263,83 

241,84 
219,86 
197,87 
175,88 
153,90 
131,91 

87,94 

 
 

mit Eigen- 
kompostierung 

 
474,89 
237,45 

217,66 
197,87 
178,08 
158,29 
138,51 
118,72 

79,15 

 

1.2.2 
 

Bei häufigerer als 14-täglicher Abfuhr der 
Restmülltonne werden die unter der Tarif-Nr. 1.2.1 
genannten Gebühren entsprechend der Anzahl der 
Abfuhren vervielfacht. 

  

1.3 Bei vorübergehendem Aufstellen von Abfallbehältern 
(längstens bis zu 9 Monaten) 

  

1.3.1 je Abfuhr 1/52 der unter Tarif Nr. 1.1.1 genannten 
Gebühr bzw. 1/26 der unter Tarif-Nr. 1.2.1 genannten 
Gebühr 

  

1.3.2 zuzüglich eines Transportzuschlages entsprechend 
der Gefäßgröße 
bis zu 240 l 
über 240 l 

  

 
6,39 

24,29 

 

1.4 je Beistellsack bei einem Inhalt von 
70 l 

  

 4,30  

1.5 
 

1.5.1 

 
 
 

1.5.2 
 

1.6 
 

1.6.1 

 
 
 
 
 

 
1.6.2 

Sonderausstattung 
 

Abschließbare Gefäße 
Einmalige Gebühr für die Bereitstellung 
abschließbarer Gefäße 
je Gefäß 

 
Zuggeschirr für Großbehälter 

 
Abfallentsorgung von Unterflurcontainern 

 

Bei regelmäßig 4-wöchentlicher Abfuhr 
mit einem Inhalt von 

 
5 m³ jährlich 
4 m³ jährlich 
3 m³ jährlich 

2 m³ jährlich 
 

Bei einer 14-täglichen Abfuhr der Unterflurcontainer 
werden die unter der Tarif-Nr. 1.6.1 genannten 
Gebühren entsprechend der Anzahl der Abfuhren 
vervielfacht. 

 
 
  

 
 
 
 
 

30,00 
 

170,20 

 
 

ohne Eigen- 
kompostierung 

 
5.496,40 
4.397,12 
3.297,84 

2.198,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mit Eigen- 
kompostierung 

 
4.946,76 
3.957,41 
2.968,06 

1.978,70 

2007 



 

 

 

 

 

Tarif- 
  Nr.  

Bemessungsgrundlage Gebühr/EUR 

1.7 Sonderleistungen 
 

1.7.1 Vollservice für Altpapiersammelgefäße 
(12 Leerungen im Jahr) 
mit einem Inhalt von 

1.100 l 
660 l 
240 l 
120 l 

  

23,60 
23,60 
11,80 
11,80 

1.7.2 Vollservice für Biosammelgefäße 
 

 (24 Leerungen im Jahr)  

 mit einem Inhalt von  

 1.100 l 47,20 
 660 l 47,20 
 120 l 23,60 

1.7.3 Bioabfall Vorsortier-Papiertüten 10 Stück 1,00 

2 Abfallentsorgungsanlage 
 

2.1 Je Anlieferung gemäß § 2 Abs. 2 der 
Gebührenordnung abhängig vom Gewicht 

 

2.1.1 alle zur Entsorgung zugelassenen Abfallarten 
bis 200 kg pauschal 

 

 29,27 

2.1.2 alle zur Entsorgung zugelassenen Abfallarten 
 

 über 200 kg  

 je t (t-Bruchteile werden berücksichtigt) 195,10 

2.2 Je Anlieferung gemäß § 6 Abs. 2 der Gebührenordnung 
unabhängig vom Gewicht 

 

2.2.1 Haus- und Sperrmüll je Anlieferung gemäß § 6 Abs. 2 
der Gebührenordnung unabhängig vom Gewicht 
je angefangene 0,5 m³ 
(maximale Anlieferung: 2 m³) 

 

 
12,50 

2.2.2 Bau- und Abbruchabfälle gem. § 21 der Abfallsatzung 
 

 bis zu einem Volumen von 100 Litern 12,50 

2.2.3 Bau- und Abbruchabfälle gem. § 21 der Abfallsatzung 
 

 über 100 Liter je angefangene 0,25 m³  

 (maximale Anlieferung: 1 m³) 25,00 

3 Wert- und Schadstoffsammelstellen 
für die Annahme von gefährlichen Abfällen aus 
Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetrieben je kg 

 

3.1 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die 
gefährliche Stoffe enthalten (AVV 20 01 27) 

0,57 

3.2 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen (AVV 
20 01 28) 

0,54 

3.3 Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in 
Druckbehältern, einschließlich Halonen (AVV 16 05 
04) 

1,73 

3.4 Lösemittel (AVV 20 01 13) 0,94 
3.5 Pestizide (AVV 20 01 19) 2,50 

2008 



 

 

 

 

 

3.6 Säuren (AVV 20 01 14) 2,14 
3.7 Laugen (AVV 20 01 15) 2,14 
3.8 Fotochemikalien (AVV 20 01 17) 2,14 
3.9 Öle und Fette (AVV 20 01 26) 0,57 

3.10 Gebrauchte organische Chemikalien, die aus 
gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
(AVV 16 05 08) 

2,50 

3.11 

 
 

3.12 

 
 

3.13 

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind (AVV 15 01 10) 
Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus 
gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
(AVV 16 05 07) 
Transformatoren und Kondensatoren, die PCB 
enthalten (AVV 16 02 09) 

1,49 

 
 

2,50 

 
 

1,73 

 

Es ist mindestens die Gebühr für 1 kg zu entrichten.“ 

 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft 
 
 

- - - 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
    wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 

   
 
 
 
 

Dörner 
Oberbürgermeisterin 

 

Bonn, den 20. November 2024

2009 



 
 
 

 
 

 

                
 

               
   

      
      

  

  
 

 
 

 

 
 

§ 2 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 
„Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr 
jährlich je Meter Frontlänge (Abs. 1-4) bei einer Straße, die überwiegend 

a) dem Anliegerverkehr dient 7,68 EUR 
b) dem innerörtlichen Verkehr dient 6,91 EUR 

c) dem überörtlichen Verkehr dient 5,38 EUR 

Bei Straßen mit erhöhtem Aufwand (Reinigungsklasse D) erhöht sich die Benutzungsgebühr 
um einen Zuschlag von 40 v. H. und beträgt bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung 
jährlich je Meter Frontlänge (Abs. 1-4) bei einer Straße, die überwiegend 

a) dem Anliegerverkehr dient 10,75 EUR 
b) dem innerörtlichen Verkehr dient 9,67 EUR 

c) dem überörtlichen Verkehr dient 7,53 EUR 

Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 
 

Bei Straßen mit einer 14-täglichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr 50 v. H. der 
Benutzungsgebühr für eine einmalige wöchentliche Reinigung der Fahrbahn." 

 
 

Artikel II 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
 

- - - 

  43. Satzung
zur Änderung der Gebührenordnung

über die Straßenreinigung in der Bundesstadt Bonn

Vom 20. November 2024

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 12.11.2024 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.  Juli  1994  (GV.  NRW.  S.  666  /SGV.  NRW.  2023),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  des 
Gesetzes vom  5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land  Nordrhein-Westfalen  vom  21.  Oktober  1969  (GV.
NRW.  S.  712  /  SGV.  NRW.  610),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  5.  März 
2024  (GV.  NRW.  S.  155)  in  Verbindung  mit  §  3  des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 
Straßen (StrReinG NRW) vom 18. Dezember 1975  (GV.  NRW.  S.  706,  ber.  1976  S.  12/SGV.
NRW. 2061), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW.
S.  868),  und  der  Satzung  der  bonnorange- Anstalt des  öffentlichen  Rechts  (AöR)  über  die 
Straßenreinigung  in  der  Bundesstadt  Bonn  (Straßenreinigungssatzung)  vom  18.  Dezember 
2012 (Amtsblatt der Bundesstadt Bonn S. 1326), zuletzt geändert durch Satzung vom 19. April 
2022 (ABl. S. 188), folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die  Gebührenordnung  über  die  Straßenreinigung  in  der  Stadt  Bonn  vom  21.  Dezember  1978 
(Amtsblatt der Stadt Bonn S. 462), zuletzt geändert durch die Satzung vom 18. Dezember 2023 
(Amtsblatt der Bundesstadt Bonn S. 1687), wird wie folgt geändert:

2010 



- - - 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
    wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 

   
 
 
 
 

Dörner 
Oberbürgermeisterin 

 

Bonn, den 20. November 2024

2011 



 
 
 

13. Änderung der Entgeltordnung 
für die Volkshochschule der Bundesstadt Bonn 

 
 

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 12.11.2024 aufgrund des § 41 
Abs. 1 Buchst. i) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW. S. 490) folgende 
Änderungen der Entgeltordnung der Volkshochschule der Bundesstadt Bonn beschlossen: 

 
 

I. Der Entgelttarif zur Entgeltordnung der Volkshochschule der Bundesstadt Bonn, zuletzt 
geändert durch Ratsbeschluss vom 27. Oktober 2016, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Tarif-Nr. 1 (Anmeldung und fristgerechte Abmeldung) 
wird die Entgelthöhe von „6,10“ durch „7,00“ ersetzt. 

 
2. In der Tarif-Nr. 2 (Kurse je Doppelstunde) 

wird die Entgelthöhe von „6,00 – 18,00“ durch „6,00 – 21,00“ ersetzt. 
 

3. In der Tarif-Nr. 3 wird die Angabe „6,00 – 18,00“ durch die Angabe 
„7,00 – 21,00“ ersetzt. 

 

4. Bei den „Anmerkungen zu Tarif-Nrn. 2-4“ wird die Angabe „6,00“ durch „7,00; bei 
Deutschstandardkursen 7,00“ ersetzt. 

 
5. Satz 3 der Tarif-Nr. 5 erhält folgende Fassung: „Inhaberinnen/Inhaber von 

Berechtigungsausweisen der Bundesstadt Bonn zur verbilligten 
Inanspruchnahme städtischer Leistungen (Bonn-Ausweis) erhalten auf die 
Teilnehmerentgelte und das An- bzw. Abmeldentgelt eine Ermäßigung gemäß 
den jeweiligen Richtlinien.“ Satz 4 wird gestrichen. 

 
6. In Satz 1 der Tarif-Nr. 6 wird „2 und 4“ durch „2 bis 4“ ersetzt. 

 
 

II. Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung vom 01. Dezember 2024 in Kraft. 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Dörner 
         Oberbürgermeisterin 

Bonn, den 20. November 2024

2012 



 

 

  
 

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 516/SGV. NRW. 
7113), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172), 
und den §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. 
Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), wird von der Bundesstadt Bonn als örtlicher Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn vom 12.11.2024 folgende Verordnung 
erlassen: 

 
 

§ 1 
 

Aus Anlass des im Stadtbezirk Bad Godesberg stattfindenden Nikolausmarktes dürfen 
Verkaufsstellen am Sonntag, dem 01. Dezember 2024, im wie folgt umgrenzten Gebiet: 

 
Moltkestraße bis Löbestraße, Löbestraße, 
Koblenzer Straße bis Am Kurpark, 
Am Kurpark, Brunnenallee, Schwertberger Straße, 
Burgstraße ab Schwertberger Straße, Aennchenplatz, Bonner Straße bis Moltkestraße, 
Plittersdorfer Straße zwischen Bonner Straße und Bahntrasse, 
(alle Straßen beidseitig) 

 

in der Zeit von 13.00 - 18.00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen an diesem Sonntag 
außerhalb der in § 1 zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann 
nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,00 Euro geahndet werden. 

 
§ 3 

 
Diese Verordnung tritt einen Tag nach dem Tag ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt am 02. 
Dezember 2024 außer Kraft. 

 
 

Bundesstadt Bonn 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 

- - - 
  

Ordnungsbehördliche Verordnung
über das Offenhalten von Verkaufsstellen

aus Anlass des Bad Godesberger Nikolausmarktes 

Vom 20. November 2024

2013 



- - - 
 
 
 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
    wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Verordnungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 

   
 
 
 
 

Dörner 
Oberbürgermeisterin 

 

Bonn, den 20. November 2024

2014 



 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

§ 1 
 

Aus Anlass des Weihnachtsmarktes im Stadtbezirk Bonn dürfen Verkaufsstellen am Sonntag, 
dem 08. Dezember 2024, im wie folgt umgrenzten Gebiet: 

 
Belderberg - Franziskanerstraße – An der Schlosskirche – Am Hof – 
Am Neutor - Kaiserplatz - Am Hauptbahnhof - Thomas-Mann-Straße - 
Berliner Platz - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz - 
(alle Straßen beidseitig) 

in der Zeit von 13.00 - 18.00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen an diesem Sonntag 
außerhalb der in § 1 zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann 
nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,00 Euro geahndet werden. 

 
§ 3 

 
Diese Verordnung einen Tag nach dem Tag ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt am 09. 
Dezember 2024 außer Kraft. 

 
 

Bundesstadt Bonn 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 

- - - 
  

  Ordnungsbehördliche Verordnung
über das Offenhalten von Verkaufsstellen

aus Anlass des Weihnachtsmarktes im Stadtbezirk Bonn
  

Vom 20. November 2024
Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 516/SGV. NRW.
7113), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172),
und den §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.
Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), wird von der Bundesstadt Bonn als örtlicher Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn vom 12.11.2024 folgende Verordnung 
erlassen:

2015 



- - - 
 
 
 
 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
    wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Verordnungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 

   
 
 
 
 

Dörner 
Oberbürgermeisterin 

Bonn, den 20. November 2024

2016 



Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
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Datum PK-Nr. 

14.11.2024 7777.7039.3168 
Betroffene/r   

Herr Petrykowski, Slawomir Daniel, Burgstr. 136, 53177 Bonn       
Datum PK-Nr. 

11.11.2024 7777.0321.7264 
Betroffene/r   

Frau Taprogge, Mirjam, Bonnstr. 59-61, 50226 Frechen       
Datum PK-Nr. 

14.11.2024 7777.7048.1385 
Betroffene/r   

Herr Janzen, Alfred, Adenauerplatz 1, 53859 Niederkassel       
Datum PK-Nr. 

22.10.2024 7777.7062.4682 
Betroffene/r   

Herr Dawit Tesfamariam, Simon, Annaberger Str. 181, 53175 Bonn       
Datum PK-Nr. 

07.11.2024 33-21 / 2-24-K-80615      
Betroffene/r   

Der Besitzer/die Besitzerin des Kfz Pkw Hyundai i10, amtl. Kennzeichen BN-KS 343, 
abgeschleppt am 06.11.2024 in Bonn, Karl-Finkelnburg-Str.  

 

Datum PK-Nr. 

      7777.      
Betroffene/r   

     Bonn  
Datum PK-Nr. 

      7777.      
Betroffene/r   

     Bonn  
Datum PK-Nr. 

      7777.      
Betroffene/r   

     Bonn  
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   20.November 2024    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Merzenich 

2017 



 

 

 

 ... 

Die Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft, Bonn, gibt gemäß § 19 Ziffer 2 der 

Satzung folgendes bekannt: 

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft in der Sitzung am 29. Mai 

2024 satzungsgemäß festgestellt. In der Hauptversammlung am 14. August 2024 wurde 

entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat die Ergebnisverwendung wie folgt 

beschlossen: 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn für das 

Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 3.866.048,82 eine Dividende in Höhe von EUR 

1.050.600,00 (entspricht einer Dividende von EUR 2,04 je dividendenberechtigter Stückaktie) 

auszuschütten und den danach verbleibenden Restbetrag des Bilanzgewinns des 

Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 2.815.448,82 in die Bauerneuerungsrücklage 

einzustellen. 

Das Ergebnis der Prüfung führte zu folgendem uneingeschränktem Bestätigungsvermerk: 

Prüfungsurteile 

„Wir haben den Jahresabschluss der Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft, 

Bonn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem 

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Vereinigte Bonner Wohnungsbau 

Aktiengesellschaft, Bonn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 

geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 

Frauenquote) haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich 

geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 

der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und 

 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

 

 

2018 



 

... 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des 

Jahresabschlusses haben wir durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Sonstige Information 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen 

verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Erklärung zur Unternehmensführung 

nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote), aber nicht den Jahresabschluss, nicht die 

inhaltlich geprüften Angaben im Lagebericht und nicht unseren dazugehörigen 

Bestätigungsvermerk. Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Im 

Übrigen ist der gesetzliche Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich. 

 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 

sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 

sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben 

im Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass 

eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir 

verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu 

berichten. 

 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

2019 



 

... 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen 

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind die dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 

zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 

erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 

Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

 

2020 



 

... 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 

resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als 

das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 

über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt. 

 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 

2021 



 

 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 

unserer Prüfung feststellen.“ 

Bonn, 15. Mai 2024 

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 

2022 
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